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International Standard on Auditing (ISA [DE]) 600 (Revised) „Besondere Überlegungen – 

Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der Tätigkeit von Teilbereichsprüfern)“ ist im 

Zusammenhang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und 

Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Audi-

ting“ zu lesen.  

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Die International Standards on Auditing (ISA [DE]) gelten für die Prüfung eines Konzernab-

schlusses (eine Konzernabschlussprüfung). Dieser ISA [DE] behandelt besondere Überlegun-

gen, die für eine Konzernabschlussprüfung gelten, einschließlich der Umstände, in denen Teil-

bereichsprüfer eingebunden sind. Die Anforderungen und erläuternden Hinweise in diesem 

ISA [DE] verweisen auf oder erweitern die Anwendung anderer relevanter ISA [DE] auf eine 

Konzernabschlussprüfung, insb. ISA [DE] 220 (Revised),1 ISA [DE] 230,2 ISA [DE] 300,3 

ISA [DE] 315 (Revised 2019)4 und ISA [DE] 3305. (Vgl. Tz. A1–A2)  

D.1.1 Aufgrund des breiteren Anwendungsbereichs dieses ISA [DE] gehen die Begriffe „Konzern“ 

bzw. „Konzernabschluss“ i.S. dieses ISA [DE] über die Begriffe „Konzern“ bzw. „Konzernab-

schluss“ i.S.des § 290 HGB hinaus (vgl. Tz. 2 i.V.m. Tz. 14(k)). So fällt auch die Prüfung eines 

Jahresabschlusses in den Anwendungsbereich dieses ISA [DE], wenn der Jahresabschluss 

Finanzinformationen von mehr als einer Einheit oder einem Geschäftsbereich, wie z.B. meh-

rerer Niederlassungen oder Geschäftssparten, durch einen Konsolidierungsprozess aggre-

giert.  

2 Wie in Tz. 14(k) beschrieben, schließt ein Konzernabschluss die Finanzinformationen von 

mehr als einer Einheit oder einem Geschäftsbereich durch einen Konsolidierungsprozess ein. 

Der Begriff „Konsolidierungsprozess“, wie in diesem ISA [DE] verwendet, bezieht sich nicht 

nur auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden 

Rechnungslegungsgrundsätzen, sondern auch auf die Darstellung eines kombinierten Ab-

schlusses und auf die Aggregation der Finanzinformationen von Einheiten oder Geschäftsbe-

reichen, wie z.B. Niederlassungen oder Geschäftssparten. (Vgl. Tz. A3–A5, A27)  

3 Wie in ISA [DE] 220 (Revised)6 erläutert, kann dieser ISA [DE] – nach Bedarf an die Umstände 

angepasst – auch bei einer Abschlussprüfung, die keine Konzernabschlussprüfung ist, von 

Nutzen sein, wenn das Prüfungsteam Personen aus einer anderen Praxis einschließt. Bei-

spielsweise kann dieser ISA [DE] von Nutzen sein, wenn eine solche Person zur Teilnahme 

 
1 ISA [DE] 220 (Revised) „Qualitätsmanagement bei einer Abschlussprüfung“.  
2 ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“.  
3 ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung”.  
4 ISA [DE] 315 (Revised 2019) "Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen".  
5 5 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“.  
6 ISA [DE] 220 (Revised), Tz. A1.  


